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Vorwort
Vorwort

Die nachfolgende Abhandlung lag dem Fachbereich Rechtswissenschaft
der Freien Universität Berlin im September 2011 als Dissertation vor. Ge-
setzgebung, Literatur und Rechtsprechung sind bis Ende August 2011 be-
rücksichtigt.

Mittlerweile haben das Europäische Parlament und der Rat ihre Reform-
arbeiten abgeschlossen und am 12. Dezember 2012 die Neufassung der
EuGVO verabschiedet.1 Die Nachfolgerverordnung gilt ab dem 10. Januar
2015 und findet Anwendung auf alle Verfahren, die ab diesem Zeitpunkt
eingeleitet werden (Art. 81, 66 Abs. 1). Im Bereich des einstweiligen
Rechtsschutzes scheint die reformierte EuGVO auf den ersten Blick hinter
den Reformvorschlag der Kommission vom 14. Dezember 20102 zurück-
zufallen. So wurden viele Neuerungen, welche der Kommissionsentwurf
noch vorgesehen hatte, nicht in die endgültige Fassung übernommen.3

Auch der Wortlaut der zentralen Bestimmung in Art. 35 (vormals Art. 36
RE) hat sich wieder der Ursprungsnorm des Art. 31 EuGVO angenähert.
Die wirklich einschneidenden Änderungen finden sich jedoch auch in der
Nachfolgerverordnung wieder. So bleibt gem. Art. 2 lit. a die Anerkennung
einstweiliger Maßnahmen auf Entscheidungen der Hauptsachegerichte be-
schränkt. Das Exequaturverfahren wird gem. Art. 39 nunmehr allgemein
abgeschafft; die bisherige Ausnahme bei Persönlichkeitsrechtsverletzungen
und kollektiven Schadensersatzklagen ist entfallen. Die Ausführungen zum
Reformentwurf vom 14. Dezember 2010 am Ende der Abhandlung behal-
ten daher – mutatis mutandis – ihre Gültigkeit mit der Maßgabe, dass nun
für alle Verfahren außer Unterhaltssachen auf § 3.C des letzten Teils zu
verweisen ist.

__________
1 Verordnung (EU) Nr. 1215/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom

12.12.2012 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Neufassung), ABl EU v. 20.12.2012,
Nr. L 352/1.

2 Im Folgenden mit „RE“ abgekürzt.
3 Dies betrifft die Legaldefinition in Art. 2 lit. b RE, die Bestimmung über die Zu-

sammenarbeit zwischen Hauptsache- und Eilgericht in Art. 31 RE sowie die ausdrück-
liche Normierung der Zuständigkeit auch der Hauptsachegerichte im einstweiligen Ver-
fahren in Art. 35 RE.
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Eine derart umfangreiche und langwierige Arbeit ist ohne die Unter-
stützung einer Vielzahl von Personen nicht durch- und schon gar nicht zu
Ende zu führen. Mein Dank gilt in erster Linie meinem Doktorvater Prof.
Dr. Grothe, an dessen Lehrstuhl diese Dissertation entstanden ist. Herrn
Prof. Dr. Schwab möchte ich für die überaus schnelle Erstellung des Zweit-
votums danken.

Eine große Hilfe waren jederzeit die anregenden Gespräche und Diskus-
sionen mit meinen Lehrstuhlkollegen, so insbesondere mit Dr. Ruth Janal
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§ 1. Einführung in das Thema und Problemstellung
§ 1. Einführung in das Thema und Problemstellung

Wer Handelsbeziehungen mit einem ausländischen Geschäftspartner ein-
geht, wird dies in aller Regel nur tun, wenn er seine Rechte im Streitfall
auch vor Gericht wirksam durchsetzen kann. Ein gemeinsamer europä-
ischer Binnenmarkt mit regen wirtschaftlichen Kontakten zwischen den
einzelnen Mitgliedstaaten ist daher nur innerhalb eines rechtlichen Rah-
mens denkbar, der über die Staatsgrenzen hinweg eine möglichst effektive
Rechtsverfolgung garantiert.1 Aus diesem Grund schlossen die sechs
Gründungsstaaten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bereits 1968
das Brüsseler Übereinkommen2 (EuGVÜ), dem mit der schrittweisen Er-
weiterung der Gemeinschaft immer mehr Staaten beitraten3 und das nach
Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrags als Brüssel I-Verordnung4 (EuGVO)
schließlich in das europäische Sekundärrecht überführt wurde. Auch wenn
seitdem zahlreiche weitere Rechtsinstrumente hinzugetreten sind, bilden
EuGVÜ und EuGVO – zusammen mit dem weitgehend inhaltsgleichen

1 Siehe dazu die Aufforderung der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft vom 22.10.1959 an die Mitgliedstaaten, Verhandlungen gem. Art. 220 Vertrag zur
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWGV) einzuleiten (zitiert im
Jenard-Bericht zum EuGVÜ 1968, ABl EG v. 5.3.1979, Nr. C 59/1 (3, 1. Spalte)).

2 Brüsseler EWG-Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Voll-
streckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 27.9.1968, ABl
EG v. 31.12.1972, Nr. L 299/32.

3 Übereinkommen vom 9.10.1978 über den Beitritt des Königreichs Dänemark,
Irlands und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, ABl EG v.
30.10.1978, Nr. L 304/1; Übereinkommen vom 25.10.1982 über den Beitritt der Republik
Griechenland, ABl EG v. 31.12.1982, Nr. L 388/1; Übereinkommen vom 26.5.1989 über
den Beitritt des Königreichs Spanien und der Portugiesischen Republik, ABl EG v.
3.10.1989, Nr. L 285/1; Übereinkommen vom 29.11.1996 über den Beitritt der Republik
Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs Schweden, ABl EG v. 15.1.1997,
Nr. C 15/1.

4 Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22.12.2000 über die gerichtliche Zu-
ständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen, ABl EG v. 16.1.2001, Nr. L 12/1.
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Luganer Übereinkommen5 (LugÜ), das die Staaten der Europäischen Frei-
handelszone6 miteinbezieht – nach wie vor den Kern des europäischen Zi-
vilverfahrensrechts.

Neben der erleichterten Anerkennung und Vollstreckung von Urteilen
aus anderen Mitgliedstaaten7 ist es ein wesentliches Ziel sowohl des
EuGVÜ als auch des EuGVO, die Bestimmungen über die internationale
Zuständigkeit in Zivil- und Handelssachen zu vereinheitlichen.8 Es soll
eine abschließende europäische Regelung geschaffen werden, die innerhalb
ihres Anwendungsbereichs alle nationalen Gerichtsstände – allen voran die
besonders weitreichenden sogenannten „exorbitanten“ Zuständigkeiten –
verdrängt (Art. 3 EuGVÜ/3 i.V.m. Anhang I EuGVO). Dies gilt jedoch nur
für das Hauptsacheverfahren: Im Bereich des einstweiligen Rechtsschutzes
verweist Art. 24 EuGVÜ/31 EuGVO nach überwiegender Ansicht9 weiter-
hin auf die innerstaatlichen Zuständigkeitsvorschriften und steht damit,
quasi als Fremdkörper innerhalb des Systems, in scharfem Gegensatz zu
den vereinheitlichten Gerichtsständen des Hauptverfahrens.

Während vorläufige Maßnahmen bei Aushandlung des EuGVÜ noch
eine eher untergeordnete Rolle spielten,10 hat ihre Bedeutung in den fol-
genden Jahrzehnten stetig zugenommen. In der Rechtspraxis tritt der
einstweilige Rechtsschutz mehr und mehr an die Stelle des Hauptverfah-
rens.11 Dies äußert sich auf unterschiedliche Weise: Einerseits verzichten
die Parteien im Anschluss an das vorläufige Verfahren auf die Durchfüh-
rung der Hauptsache. Dieses Phänomen kennzeichnet den einstweiligen

5 Luganer Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung
gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 16.9.1988, BGBl. 1994 II
S. 2660; inzwischen revidiert durch Übereinkommen vom 30.10.2007, ABl EU v.
10.6.2009, Nr. L 147/5, in Kraft getreten für die Europäische Union, Dänemark und
Norwegen am 1.1.2010, für die Schweiz am 1.1.2011 und für Island am 1.5.2011 (im
Folgenden als „LugÜ II“ bezeichnet).

6 Gegenwärtig zählen hierzu Island, Liechtenstein, Norwegen und die Schweiz.
7 Präambel des EuGVÜ; Erwägungsgrund 2 zur EuGVO. Siehe auch EuGH,

11.1.1990 – Rs. 220/88 – Dumez France – Slg. 1990, I-49, Rn. 18; EuGH, 4.10.1991 –
Rs. C-183/90 – Van Dalfsen – Slg. 1991, I-4743, Rn. 35; EuGH, 2.6.1994 – Rs. C-414/92
– Solo Kleinmotoren – Slg. 1994, I-2237, Rn. 20; EuGH, 28.3.2000 – Rs. C-7/98 –
Krombach – Slg. 2000, I-1935, Rn. 19 u. 21.

8 Jenard-Bericht zum EuGVÜ 1968, ABl EG v. 5.3.1979, Nr. C 59/1 (7, 2. Spalte);
Erwägungsgrund 2 zur EuGVO.

9 Dazu ausführlich 1. Teil § 1.D.I.
10 Kennett, Enforcement of Judgments, S. 130.
11 Tarzia, in: Tarzia, Colloquio Milano, S. 309 (318); Hess, Enforcement Study,

S. 103 u. 124; Stürner, in: Storme, Procedural Laws in Europe, S. 143 (177); van Droog-
henbroeck, in: van Compernolle/Tarzia, Mesures provisoires, S. 475 (478 u. 480: „prin-
cipalisation de fait“).
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Rechtsschutz allgemein,12 ist aber besonders ausgeprägt in bestimmten
Rechtsgebieten wie dem Wettbewerbs13-, Presse14- und Patentrecht,15 wo in
der Regel nur sofortiger Rechtsschutz wirksamer Rechtsschutz ist und sich
der Streit unmittelbar nach Erlass der einstweiligen Maßnahme infolge
Zeitablaufs auch schon wieder erledigt hat. Findet ein Hauptsacheverfah-
ren mangels Interesses der Parteien nicht mehr statt, übernimmt die einst-
weilige Entscheidung die Funktion des Hauptsacheurteils und wird de facto
zur abschließenden Regelung des Rechtsstreits.16

Andererseits ist ein schleichender Wandel des einstweiligen Rechts-
schutzes hin zu einem beschleunigten, summarischen Hauptsacheverfahren
festzustellen. Dies betrifft vor allem den Bereich des Forderungseinzugs:
Statt Dringlichkeit oder die Gefährdung des Anspruchs zu verlangen –
beides klassische Anordnungsvoraussetzungen im einstweiligen Rechts-
schutz –, lassen viele Rechtsordnungen hier inzwischen die Eindeutigkeit
der Rechtsposition des Antragstellers als Verfügungsgrund genügen.17 Eine
Vorreiterrolle nehmen dabei Frankreich und die Niederlande ein. Im fran-
zösischen Recht handelt es sich um die Abschlagszahlung nach Art. 809
Abs. 2 Code de Procédure Civile (CPC), den sogenannten „Référé-provi-
sion“. Im niederländischen Recht ist die im „kort geding“18 gem. Art. 254
bis 259 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) ergangene Zah-
lungsverfügung angesprochen. Entgegen dem normalen Verfahrensgang, in
dem auf den einstweiligen Rechtsschutz als rein provisorische Streitent-
scheidung die ausführliche Verhandlung der Sache vor dem Hauptsache-
richter folgt, sind die genannten Rechtsinstitute weitgehend vom Haupt-
sacheverfahren abgekoppelt19 und werden im Rechtsalltag nicht mehr als
bloß vorübergehende, sondern als endgültige Konfliktregelung und schnel-

12 Siehe insbesondere Lord Denning MR in Fellowes & Son v Fisher [1976] QB 122
(129) (CA): „Nearly always, however, these cases do not go to trial. The parties accept
the prima facie view of the court or settle the case. At any rate, in 99 cases out of 100 it
goes no further.“ Außerdem Maher/Rodger ICLQ 48 (1999), 302 (302 f.); Andrews, Eng-
lish Civil Procedure, Rn. 18.02. Ausführlich und mit zahlreichen w.Nw., u.a. zur Rechts-
praxis in Deutschland, England und den Niederlanden: Pansch S. 193–195.

13 Grundmann S. 144 f.; Lindacher, in: FS Leipold, S. 251 (254).
14 Willeitner S. 88 in Fn. 338.
15 Pertegás Sender, Cross-border Enforcement, S. 127.
16 Van Drooghenbroeck, in: van Compernolle/Tarzia, Mesures provisoires, S. 475

(478 mit Fn. 3).
17 Stürner, in: Storme, Procedural Laws in Europe, S. 143 (177).
18 Wörtlich: „kurzes Streitverfahren“; siehe Blankenburg, in: Blankenburg/Leipold/

Wollschläger, Neue Methoden, S. 125 (125 in Fn. 1).
19 Stadler JZ 1999, 1089 (1095 f.); Stürner, in: Storme, Procedural Laws in Europe,

S. 143 (172 f.); Normand Rev. crit. dr. int. pr. 88 (1999), 353 (356). Siehe auch Hess, En-
forcement Study, S. 122–124.
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le Alternative zum Hauptverfahren wahrgenommen.20 In den Niederlanden
wurde diese Entwicklung von einzelnen Gerichtspräsidenten sogar bewusst
vorangetrieben.21 Die Ausweitung des einstweiligen Rechtsschutzes steht
in Zusammenhang mit der Verfahrensdauer im ordentlichen Prozess.22

Kein Zufall dürften daher die vergleichsweise hohen Anforderungen an
den Erlass von Zahlungsverfügungen im deutschen Recht23 sein, nachdem
das Verfahren in erster Instanz hier durchschnittlich nur sechs Monate in
Anspruch nimmt.24 Dennoch hat der europäische Trend inzwischen auch
Deutschland erreicht: In einem neu zu schaffenden § 302a ZPO sah ein
vom Bundesrat eingebrachter Gesetzentwurf die Einführung einer „vorläu-
figen Zahlungsanordnung“ vor,25 welche allerdings – anders als Référé-
provision und kort geding und dem Vorbild der englischen „interim pay-
ment order“ folgend – in das laufende Hauptsacheverfahren eingebettet
sein sollte.26 Auch wenn die Änderung vorerst nicht umgesetzt27 und vom
Bundestag auf unbestimmte Zeit verschoben wurde,28 dringt zumindest der
Bundesrat auf eine rasche Wiederaufnahme der Beratungen.29

Auf nationaler Ebene mag es gleichgültig sein, ob ein Gläubiger seine
Forderung im einstweiligen Rechtsschutz oder im Hauptsacheverfahren
durchsetzt. Im Vordergrund steht die wirksame Rechtsverfolgung; auf wel-

20 Zu Frankreich: Thery, in: Mélanges Perrot, S. 477 (486); Rousse Gaz. Pal. 1977,
Doctr. 249 (250); Normand, in: Andolina, Trans-national aspects, S. 1139 (1153 mit
Fn. 30); derselbe Rev. crit. dr. int. pr. 88 (1999), 353 (357); Estoup, Procédures rapides,
S. 111, Nr. 105; Mossler S. 152; Weber, in: Blankenburg/Leipold/Wollschläger, Neue
Methoden, S. 143 (174). – Zu den Niederlanden: Lange NJB 1999, 157 (159); Kennett,
Enforcement of Judgments, S. 171; Sauveplanne IPRax 1983, 65 (66). – Zu beiden:
Dedek EWS 2000, 246 (247).

21 Blankenburg, in: Blankenburg/Leipold/Wollschläger, Neue Methoden, S. 125 (126 f.
u. 130).

22 Siehe Blankenburg, in: Blankenburg/Leipold/Wollschläger, Neue Methoden, S. 125
(129), zur unterschiedlich starken Zunahme des kort geding in den Gerichtsbezirken in
Abhängigkeit von der jeweiligen Verfahrensdauer in der Hauptsache.

23 Grunsky in Stein/Jonas, vor § 935 ZPO Rn. 39–43.
24 Stürner, in: Storme, Procedural Laws in Europe, S. 143 (174).
25 Entwurf eines Gesetzes zur Sicherung von Werkunternehmeransprüchen und zur

verbesserten Durchsetzung von Forderungen (Forderungssicherungsgesetz) v. 14.7.2004,
BT-Drucks. 15/3594, S. 7, unverändert erneut eingebracht am 2.2.2006, BT-Drucks.
16/511, S. 7.

26 Gaul, in: Festgabe Vollkommer, S. 61 (73 u. 76).
27 Gesetz zur Sicherung von Werkunternehmeransprüchen und zur verbesserten Durch-

setzung von Forderungen (Forderungssicherungsgesetz) v. 23.10.2008, BGBl. 2008 I
S. 2022.

28 Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtsausschusses v. 25.6.2008, BT-Drucks.
16/9787, S. 1 unter B.

29 Stenografischer Bericht der 847. Sitzung des Bundesrats am 19.9.2008, Plenarpro-
tokoll 847, S. 270 B u. 271 B.
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chem Wege dieses Ergebnis erzielt wird, ist zunächst zweitrangig. Das
europäische Zivilprozessrecht sieht sich jedoch angesichts der eingangs
beschriebenen, zwischen Hauptsache- und vorläufigem Verfahren diffe-
renzierenden Zuständigkeitsregelung vor große Probleme gestellt: Die Er-
setzung des Hauptsacheverfahrens durch den einstweiligen Rechtsschutz
führt dazu, dass die vereinheitlichten Gerichtsstände von EuGVÜ und
EuGVO in bestimmten Rechtsgebieten wie dem Wettbewerbs- und Patent-
recht sowie in bestimmten Ländern wie Frankreich und den Niederlanden
weitgehend außer Kraft gesetzt sind.30 Der Vorwurf der Umgehung der
europäischen Zuständigkeitsordnung liegt auf der Hand. Die Problematik
verschärft sich, wenn man auch die exorbitanten Foren des nationalen
Rechts in die Verweisung des Art. 24 EuGVÜ/31 EuGVO einbezieht, wel-
che für das Hauptsacheverfahren gem. Art. 3 Abs. 2 EuGVÜ/3 Abs. 2
i.V.m. Anhang I EuGVO ausdrücklich ausgeschlossen werden.31 Über die-
se eine Schwachstelle könnte folglich das gesamte Zuständigkeitssystem
aus den Angeln gehoben werden; die Funktionsfähigkeit von EuGVÜ und
EuGVO steht auf dem Spiel.32

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte in den Jahren 1998 und
1999 Gelegenheit, sich in den Rechtssachen Van Uden33 und Mietz34 kurz
hintereinander gleich zweimal mit diesen Fragen zu befassen. Nach einer
zuvor sehr lebhaften Debatte hat sich die Rechtswissenschaft weitgehend
mit der Lösung des Gerichtshofs abgefunden. Auch der europäische Ge-
setzgeber entwickelte beim Übergang zur EuGVO keinen eigenen Ansatz,
sondern sah unter Hinweis auf die EuGH-Rechtsprechung von einer Ände-
rung des Art. 24 EuGVÜ ab.35 Beide Urteile sind jedoch in weiten Passa-
gen äußerst unklar und werfen, wie zu Recht angemerkt wurde,36 mehr
Fragen auf, als sie beantworten.

Vor diesem Hintergrund soll in dieser Arbeit der Frage nachgegangen
werden, inwiefern tatsächlich eine Umgehung der europäischen Zuständig-
keitsordnung durch den einstweiligen Rechtsschutz vorliegt und wie einer
solchen Umgehung wirksam entgegengewirkt werden kann.

30 BGH NJW 1997, 2685 (2687) (Vorlagebeschluss zu Mietz); Heiss S. 49.
31 Kennett, Enforcement of Judgments, S. 131; Spellenberg/Leible ZZP Int 4 (1999),

221 (229).
32 Heiss S. 10 u. 49.
33 EuGH, 17.11.1998 – Rs. C-391/95 – Van Uden – Slg. 1998, I-7091.
34 EuGH, 27.4.1999 – Rs. C-99/96 – Mietz – Slg. 1999, I-2277.
35 Vorschlag der Europäischen Kommission vom 14.7.1999 für eine Verordnung (EG)

des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung
von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, KOM(1999) 348 endgültig, S. 22 mit
Fn. 19 (Erläuterung zu Art. 31). Siehe auch Stadler JZ 1999, 1089 (1098).

36 Hess/Vollkommer IPRax 1999, 220 (225) zu Van Uden.
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§ 2. Umgehungsbegriff und Eingrenzung
des Untersuchungsgegenstandes

§ 2. Umgehungsbegriff und Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes

Wie sich aus Art. 24 EuGVÜ/31 EuGVO ergibt, legen Art. 2, 5 ff. EuGVÜ/
EuGVO nur den Gerichtsstand im Hauptsacheverfahren fest. Dass einst-
weiliger Rechtsschutz in einem Forum gewährt wird, das diese Vorschrif-
ten nicht vorsehen, entspricht gerade dieser Regelung und begründet daher
für sich genommen noch keine Umgehung des europäischen Zuständig-
keitssystems.37 Eine solche ist vielmehr erst dann anzunehmen, wenn das
vorläufige Verfahren de facto zu einer Art Hauptsacheverfahren wird, der
Antragsteller dort also dasselbe Ergebnis erreicht wie in der Hauptsache.
Eine Umgehung der Art. 2, 5 ff. EuGVÜ/EuGVO setzt damit zweierlei
voraus: zum einen ein Forum, das von den Gerichtsständen des EuGVÜ
bzw. der EuGVO abweicht; zum anderen den Erlass einer Anordnung, die
in ihrer Wirkung einer Hauptsacheentscheidung gleichkommt.38 In Be-
tracht kommen damit von vornherein allein die sogenannten „Befriedi-
gungsverfügungen“39 der nationalen Prozessordnungen, während Anord-
nungen zur Beweissicherung und rein sichernde Maßnahmen wie etwa der
Arrest des deutschen Rechts für die weitere Untersuchung ausscheiden.
Konkreter gefasst lautet die Fragestellung folglich, ob befriedigende Maß-
nahmen im Gerichtsstand des Art. 24 EuGVÜ/31 EuGVO überhaupt noch
zugelassen werden können und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen.

Nicht behandelt werden außerdem die einstweiligen Maßnahmen nach
Art. 39 EuGVÜ/47 EuGVO, die in einer Situation ergehen, in der bereits
ein Titel vorliegt, welcher in einem anderen Staat für vollstreckbar erklärt
wurde bzw. erst noch für vollstreckbar erklärt werden soll, und für die Ab-
grenzung der Zuständigkeiten im Erkenntnisverfahren daher keine Rolle
spielen. Zur Vereinfachung der Problematik konzentriert sich die Arbeit
schließlich auf die Grundkonstellation, in der weder eine Gerichtsstands-

37 Unzutreffend daher Wannenmacher S. 171.
38 Ähnlich, aber bereits unter Einbeziehung des Verzichts auf ein Hauptsacheverfah-

ren: Dedek EWS 2000, 246 (250): „Die Gerichtsstandsverteilung des Übereinkommens
droht immer dann unterlaufen zu werden, wenn es mit der Durchführung des einstweili-
gen Rechtsschutzes sein Bewenden hat und der Gläubiger am Gerichtsstand des Art. 24
EuGVÜ just das erreicht, was er im Hauptverfahren nur vor dem Gericht eines anderen
Vertragsstaates hätte erreichen können.“ – Weitergehend dagegen Dickinson IPRax 2010,
203 (207), der auf den Wegfall des späteren Hauptverfahrens abstellt und alle – auch nur
sichernde – Maßnahmen einbezieht, bei denen die Parteien im Anschluss an das einstwei-
lige Verfahren auf die Durchführung der Hauptsache verzichten und in diesem Sinne
Art. 2, 5 ff. EuGVÜ/EuGVO „umgehen“.

39 Um Unterlassungsverfügungen miteinzuschließen, zieht die Arbeit den Begriff der
„Befriedigungs-“ dem der „Leistungsverfügung“ vor – nicht zuletzt auch deshalb, weil
der erste Terminus die Nähe zum Hauptsacheurteil treffender zu beschreiben vermag.
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noch eine Schiedsvereinbarung für das Hauptsacheverfahren abgeschlossen
wurde, und klammert die Auswirkungen solcher Klauseln auf den einst-
weiligen Rechtsschutz aus.

Da sich die einschlägige Rechtsprechung und Literatur zum Großteil
noch auf das EuGVÜ beziehen, werden neben den Artikeln der EuGVO
weiterhin die entsprechenden Vorschriften des EuGVÜ zitiert,40 auch wenn
mit Inkrafttreten des Übereinkommens vom 19. Oktober 2005,41 das die
Normen der EuGVO auf Dänemark erstreckte, der letzte noch verbliebene
Anwendungsbereich des EuGVÜ beseitigt wurde. Allerdings verzichtet die
Arbeit aus sprachlichen Gründen darauf, neben „Mitgliedstaaten“ stets
auch parallel von „Vertragsstaaten“ zu sprechen.

§ 3. Gang der Untersuchung
§ 3. Gang der Untersuchung

Zunächst soll die Ausgangslage näher beleuchtet werden: Welche Rege-
lung hat der einstweilige Rechtsschutz in EuGVÜ und EuGVO gefunden
und welche Fragen bleiben danach weiterhin offen? Anschließend wird
anhand eines Länderbeispiels untersucht, worin genau die Umgehung der
europäischen Zuständigkeitsordnung besteht und welche Maßnahmen des
nationalen einstweiligen Rechtsschutzes im Einzelnen zu einer solchen
Umgehung führen. Die Wahl fiel dabei auf Frankreich. Zwar betrafen die
EuGH-Entscheidungen Van Uden und Mietz jeweils das niederländische
Recht, jedoch geht das kort geding letztlich auf das Vorbild des Référé-
Verfahrens zurück.42 Das Grundmodell liefert damit das einstweilige Ver-
fahren des französischen Rechts. Den Ausschlag gab schließlich die Ab-
schaffung des niederländischen Klägergerichtsstands gem. Art. 126 Abs. 3
Rv zum 1. Januar 2002,43 mit welcher die Relevanz des kort geding in
internationalen Zivilverfahren deutlich abgenommen hat. Nach Art. 126
Abs. 3 Rv begründete der inländische Wohnsitz des Klägers die internatio-
nale Zuständigkeit der niederländischen Gerichte, wenn der Beklagte in
den Niederlanden weder Wohnsitz noch Aufenthalt hatte.44 War demnach

40 Die Arbeit bezieht sich dabei auf die konsolidierte Fassung des Übereinkommens
nach dem Beitritt der Republik Österreich, der Republik Finnland und des Königreichs
Schweden am 29.11.1996, ABl EG v. 26.1.1998, Nr. C 27/1.

41 Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und dem Königreich Däne-
mark über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen vom 19.10.2005, ABl EU v. 16.11.2005,
Nr. L 299/62, in Kraft seit 1.7.2007 (ABl EU v. 4.4.2007, Nr. L 94/70).

42 Blankenburg, in: Chorus/Gerver/Hondius, Introduction to Dutch Law, S. 13 (35);
Stadler JZ 1999, 1089 (1092); Dedek EWS 2000, 246 (247).

43 Schack, IZVR, Rn. 466.
44 Eilers S. 121; Nagel/Gottwald, IZPR, § 15 Rn. 107.
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zuvor über die Gründung einer Gesellschaft ein niederländischer Gerichts-
stand und damit eine Entscheidung im kort geding relativ leicht erreich-
bar,45 so sind aktuell in Anhang I zu Art. 3 Abs. 2 EuGVO keine exorbitan-
ten Gerichtsstände mehr für die Niederlande verzeichnet.46

Im folgenden Teil wendet sich die Arbeit dem Lösungsansatz des EuGH
zu und versucht in einem ersten Schritt, die Aussagen in Van Uden und
Mietz so weit wie möglich zu entschlüsseln, bevor aus einer kritischen
Bewertung der EuGH-Rechtsprechung heraus ein eigener Lösungsvor-
schlag entwickelt wird. Der zeitliche Abstand von nunmehr über zwölf
Jahren erlaubt es dabei, die Resonanz der EuGH-Entscheidungen in der
Rechtsprechung der mitgliedstaatlichen Gerichte miteinzubeziehen.
Nach langen Vorarbeiten, unter anderem der Veröffentlichung eines Grün-
buchs im April 2009,47 hat die Europäische Kommission am 14. Dezember
2010 einen Entwurf zur Revision der EuGVO vorgelegt.48 Abschließend
wird daher untersucht, welche Änderungen sich ergeben würden, sollte der
Vorschlag der Kommission in eben dieser Form verabschiedet werden.

45 Eilers S. 121 (in Fn. 20) berichtet von einem Fall, in dem ein Kläger allein zu dem
Zweck, einen Gerichtsstand gem. Art. 126 Abs. 3 Rv zu begründen, eine Gesellschaft in
den Niederlanden gründete, was für zulässig erachtet wurde.

46 Siehe zuletzt Verordnung (EU) Nr. 416/2010 der Kommission vom 12.5.2010 zur
Änderung der Anhänge I, II und III der Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen, ABl EU v. 13.5.2010, Nr. L 119/7.

47 Grünbuch der Europäischen Kommission vom 21.4.2009 zur Überprüfung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Aner-
kennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, KOM
(2009) 175 endgültig.

48 Vorschlag der Europäischen Kommission vom 14.12.2010 für eine Verordnung des
Europäischen Parlaments und des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die An-
erkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Neufas-
sung), KOM(2010) 748 endgültig.
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Eine ausdrückliche Regelung über die internationale Zuständigkeit im
einstweiligen Rechtsschutzverfahren trifft Art. 24 EuGVÜ/31 EuGVO.
Daneben ist allgemein anerkannt, dass einstweilige Maßnahmen auch bei
denjenigen Gerichten beantragt werden können, die nach Art. 2, 5 ff.
EuGVÜ/EuGVO für die Entscheidung in der Hauptsache zuständig sind.1

Der Antragsteller hat die Wahl zwischen beiden Rechtsschutzalternativen.2

Der erste Teil bietet einen Überblick sowohl über die eine wie auch die
andere Form einstweiligen Rechtsschutzes. Insbesondere soll herausgear-
beitet werden, welche Voraussetzungen und Rechtsfolgen unstrittig und
welche noch ungeklärt sind. Der Blick richtet sich dabei auf die Rechts-
lage, wie sie sich vor den Urteilen des EuGH in den Verfahren Van Uden
und Mietz darstellte.

§ 1. Einstweiliger Rechtsschutz
nach Art. 24 EuGVÜ/31 EuGVO

§ 1. Einstweiliger Rechtsschutz nach Art. 24 EuGVÜ/31 EuGVO

A. Analyse des Wortlauts

Bei der Revision des Brüsseler Übereinkommens wurde Art. 24 EuGVÜ –
abgesehen von denjenigen Anpassungen, die dem Übergang von einem
völkerrechtlichen Vertrag zu europäischem Gemeinschaftsrecht geschuldet
waren (u.a. „Mitgliedstaat“ statt „Vertragsstaat“) – unverändert in Art. 31

1 Siehe nur Kropholler/von Hein, EuZPR, Art. 31 EuGVO Rn. 10; Geimer in Geimer/
Schütze, EuZVR, Art. 31 EuGVVO Rn. 2; Leible in Rauscher, EuZPR/EuIPR, Art. 31
Brüssel I-VO Rn. 2; MK-Gottwald Art. 31 EuGVO Rn. 5; Gothot/Holleaux, Convention
de Bruxelles, Nr. 202. Abweichend allein Schlosser, EU-ZPR (1. Aufl.), Art. 24 EuGVÜ
Rn. 1 f.: Zuständigkeit nur der über Art. 24 EuGVÜ berufenen nationalen Gerichte; le-
diglich wenn das nationale Recht wie z.B. in § 919, Alt. 1 ZPO auf das „Gericht der
Hauptsache“ verweist, sind auch die Hauptsachegerichtsstände gem. EuGVÜ anwendbar
(offenbar in der 3. Auflage aufgegeben: vgl. Schlosser, EU-ZPR, Art. 31 EuGVVO Rn. 2,
10).

2 Leible in Rauscher, EuZPR/EuIPR, Art. 31 Brüssel I-VO Rn. 2, 14 u. 22; MK-Gott-
wald Art. 31 EuGVO Rn. 5; Cayrol, Rép. pr. civ. Dalloz, Nr. 282.
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EuGVO übernommen. Die noch zu Art. 24 EuGVÜ ergangene Rechtspre-
chung und das frühere Schrifttum können daher ohne weiteres auf den heu-
tigen Rechtszustand übertragen werden.3 Art. 31 EuGVO lautet:

„Die im Recht eines Mitgliedstaats vorgesehenen einstweiligen Maßnahmen einschließ-
lich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind, können bei den Gerichten dieses Staa-
tes auch dann beantragt werden, wenn für die Entscheidung in der Hauptsache das Ge-
richt eines anderen Mitgliedstaats aufgrund dieser Verordnung zuständig ist.“

4

Art. 24 EuGVÜ/31 EuGVO trifft ausweislich seiner Stellung im zweiten
Titel des Übereinkommens bzw. im zweiten Kapitel der Verordnung eine
Regelung über die internationale Zuständigkeit für den Bereich des einst-
weiligen Rechtsschutzes. Die Vorschrift arbeitet dabei mit den Begriffen
„einstweilige Maßnahme“ und „Hauptsache“, ohne diese allerdings zu de-
finieren. Für die Untersuchung einer möglichen Umgehung interessiert
dabei, ob insbesondere Befriedigungsverfügungen noch unter die Katego-
rie der „einstweiligen Maßnahme“ fallen oder bereits als „Hauptsache“
einzuordnen sind. Der Wortlaut des Art. 24 EuGVÜ/31 EuGVO hilft hier
nicht weiter:5 Zwar wird einerseits dem Begriff der „einstweiligen Maß-
nahme“ der Begriff der „Hauptsache“ – quasi als Komplementärbegriff –
entgegengesetzt, was darauf hindeuten könnte, dass Befriedigungsverfü-
gungen, die zu einer Vorwegnahme der Hauptsache führen, nicht mehr zu
den „einstweiligen Maßnahmen“ zählen;6 andererseits weist aber der Ein-
schub „... einschließlich solcher, die auf eine Sicherung gerichtet sind“7

darauf hin, dass die einstweiligen Maßnahmen neben reinen Sicherungs-
verfügungen wie etwa dem Arrest gem. § 916 ZPO auch andere Anord-
nungen umfassen, neben Regelungs- also u.U. auch Befriedigungsverfü-
gungen.8

Auf der Rechtsfolgenseite erlaubt die Norm eine Entscheidung im
einstweiligen Rechtsschutz auch für den Fall, dass das angerufene Gericht
in der Hauptsache gemäß Übereinkommen und Verordnung nicht zuständig

3 Pertegás Sender in: Magnus/Mankowski, Art. 31 Brussels I Regulation Rn. 3; Stau-
dinger in Rauscher, EuZPR/EuIPR, Einl Brüssel I-VO Rn. 35; Pansch S. 40.

4 Inhaltsgleich Art. 24 LugÜ, jetzt Art. 31 LugÜ II; identischer Wortlaut in Art. 14
der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18.12.2008 über die Zuständigkeit, das
anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die
Zusammenarbeit in Unterhaltssachen, ABl EU v. 10.1.2009, Nr. L 7/1 (EuUnthVO).

5 Dedek EWS 2000, 246 (248).
6 Huet JDI 109 (1982), 942 (947).
7 Ebenso die englische Sprachfassung („provisional, including protective, measures“);

weniger deutlich sind demgegenüber die französische („mesures provisoires ou conserva-
toires“) und italienische („provvedimenti provvisori o cautelari“) Fassung.

8 Für eine Einbeziehung befriedigender Maßnahmen daher Spellenberg/Leible ZZP Int
4 (1999), 221 (223); Stadler JZ 1999, 1089 (1096 f.); Kropholler, EuZPR (6. Aufl.),
Art. 24 EuGVÜ Rn. 5.
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